
Steuerpflichtiger: ___________________________________ 
 
Straße-Nr.:          ___________________________________ 
 
Postleitzahl/Ort:  ___________________________________ 
 
 
 
 

Hansestadt Stade                                                Vergnügungssteueranmeldung für 
Finanzmanagement und –controlling                  Geldspielgeräte mit Gewinn- 
21677 Stade                                                        möglichkeit 
 
 
                                                                          für den Monat___________des Jahres______ 
 
 
Kassenzeichen:_______________________ 
 
 
Hinweise: 
Die Anmeldung ist im Original bis zum 15. Tag nach Ablauf des Steueranmeldungszeitraums einzureichen (kein 
Telefax und keine Kopie). Die Aufzählung der einzelnen Apparate sowie die Darstellung der Einspielergebnisse 
sind auf dem Anmeldevordruck (Anlage zur Vergnügungssteueranmeldung) vorzunehmen. Die 
zusammenfassende Berechnung der Steuer erfolgt auf dieser Anmeldung. Der ermittelte Steuerbetrag ist 
ebenfalls bis zum 15. Tag nach Ablauf des Steueranmeldezeitraums auf das u.g. Konto zu entrichten. 
Bei sämtlichen Erklärungen ist lückenlos an die jeweils vorausgegangenen Auslesungen anzuschließen. 

  
Gesamtsumme der errechneten Steuerbeträge aller Apparate mit Gewinnmöglichkeit 
Entsprechend den beigefügten Anlagen (Nr. 1 bis____). 

 
                              

Steuerbetrag in EURO  Nebenstehender Betrag ist unter 

 
 

 
Angabe des Kassenzeichens _____________ 
gezahlt worden. 

 
 
Ich versichere die Richtigkeit der Angaben. 
 
 
Datum__________________            Unterschrift_____________________________ 
                                                                                        (Firmenstempel) 
Rechtsgrundlage 
Die vorstehende Steueranmeldung erfolgt aufgrund von §  6 der Satzung der Stadt Stade über die Erhebung der 
Vergnügungssteuer für den Betrieb von Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsapparaten und –automaten 
mit Gewinnmöglichkeit in der Fassung vom 15.12.2008, zuletzt geändert mit Satzung vom 19.12.2016.                           
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Die widerspruchslose Annahme der Steueranmeldung durch die Hansestadt Stade gilt als formloser 
Steuerbescheid (Heranziehung). Bitte beachten Sie, dass insoweit kein gesonderter Steuerbescheid und keine 
weitere Zahlungsaufforderung erteilt werden. Gegen die Heranziehung zur Vergnügungssteuer kann innerhalb 
eines Monats schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten beim Verwaltungsgericht Stade, Am Sande 4 
a, 21682 Stade, Klage erhoben werden. Die Frist zur Einlegung der Klage beginnt mit dem Tag des Eingangs 
dieser Vergnügungssteueranmeldung bei der Stadt Stade. 
Die Klage hat gem. § 80 Abs. 2 Nr. 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) keine aufschiebende Wirkung. 
 
 

Bankverbindung der Stadt Stade: 

Sparkasse Stade-Altes Land, IBAN DE60 2415 1005 0000 0010 99, BIC NOLADE21STS 

  



Vergnügungssteueranmeldung für Geldspielgeräte mit 
Gewinnmöglichkeit 

 

Steuerpflichtiger: 
 

Datum: 

Name, Vorname 
 

 

Telefonnummer: 

Straße, Hausnummer, PLZ und Ort 
 

 

 

  
  

Hansestadt Stade 
Finanzmanagement und –controlling 
21677 Stade 

Kassenzeichen: 

  

  

  

  

Monat / Jahr 
 

 

 

Die Steueranmeldung erfolgt für die in dem (den) Einzelnachweis(en) aufgeführten 
Spielgeräte: 

 
 

 
Elektronisch gezählte 

Bruttokasse 
(Summe aller in der Anlage 
aufgeführten Spielgeräte) 

 
 

Steuersatz 

 

 
 

Spielgerätesteuer 

 
 

              EUR 
 

 
 

X 20 v.H. 

 
 

EUR 

   
   
   

Ich versichere, die Angaben in dieser Steueranmeldung wahrheitsgemäß und nach bestem 
Wissen gemacht zu haben. Mir ist bekannt, dass ein förmlicher Steuerbescheid nur bei 
abweichender Steuerfestsetzung durch die Hansestadt Stade erteilt wird. 

  

   
Datum, Unterschrift 
 

 
 
 

  

   
   
   
 


